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RS OGH 1977/10/13 6Ob683/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1977

Norm

ABGB §1295 Abs2 III

Rechtssatz

Schikane ist nicht nur soweit verboten, als Schadenersatzp4icht daran geknüpft wird, sondern der mißbräuchlichen

Rechtsausübung kann auch einredeweise entgegengetreten werden.
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